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I

(Entschließungen, Empfehlungen und Stellungnahmen)

EMPFEHLUNGEN

RAT

EMPFEHLUNG DES RATES

vom 14. Juni 2019

zur Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungspfad in Richtung auf das 
mittelfristige Haushaltsziel in Rumänien

(2019/C 210/01)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (1), insbesondere auf Artikel 10 
Absatz 2 Unterabsatz 2,

auf Empfehlung der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 121 des Vertrags setzen sich die Mitgliedstaaten durch Koordinierung der Wirtschaftspolitik sowie 
multilaterale Überwachung zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite für mittelfristig solide öffentliche 
Finanzen ein.

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel 
zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaf
fung von Arbeitsplätzen förderlich ist.

(3) Im Juni 2017 und im Juni 2018 stellte der Rat gemäß Artikel 121 Absatz 4 des Vertrags fest, dass in den Jahren 
2016 und 2017 eine erhebliche Abweichung vom mittelfristigen Haushaltsziel Rumäniens bzw. vom Anpas
sungspfad in Richtung auf dieses Ziel vorlag. Angesichts dieser festgestellten erheblichen Abweichungen richtete 
der Rat die Empfehlungen vom 16. Juni 2017 (2) und vom 22. Juni 2018 (3) an Rumänien, die erforderlichen 
politischen Maßnahmen zu ergreifen, um diese Abweichungen zu korrigieren. In der Folge stellte der Rat fest, 
dass Rumänien auf diese Empfehlung hin keine wirksamen Maßnahmen getroffen hatte. In seiner jüngsten Emp
fehlung vom 4. Dezember 2018 (4) empfahl der Rat Rumänien, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
zu gewährleisten, dass die nominale Wachstumsrate der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben (5) im Jahr 2019 
4,5 % nicht überschreitet, was einer jährlichen strukturellen Anpassung um 1 % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) 
entspricht.

(1) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
(2) Empfehlung des Rates vom 16. Juni 2017 im Hinblick auf die Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungs

pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel in Rumänien (ABl. C 216 vom 6.7.2017, S. 1).
(3) Empfehlung des Rates vom 22. Juni 2018 im Hinblick auf die Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungs

pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel in Rumänien (ABl. C 223 vom 27.6.2018, S. 3).
(4) Empfehlung des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungspfad in Rich

tung auf das mittelfristige Haushaltsziel in Rumänien (ABl. C 460 vom 21.12.2018, S. 1).
(5) Die staatlichen Nettoprimärausgaben umfassen die Gesamtheit der Staatsausgaben ohne Zinsaufwendungen, Ausgaben für Unionspro

gramme, die vollständig durch Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden, und nichtdiskretionäre Änderungen der Ausga
ben für Arbeitslosenunterstützung. Staatlich finanzierte Bruttoanlageinvestitionen werden über einen Zeitraum von vier Jahren geglät
tet. Diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen oder gesetzlich vorgeschriebene Einnahmensteigerungen sind eingerechnet. Einmalige 
Maßnahmen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite werden saldiert.
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(4) Nach der Frühjahrsprognose 2019 der Kommission und den von Eurostat bestätigten Ist-Daten für 2018 lag das 
Wachstum der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben 2018 deutlich über dem Ausgabenrichtwert, was eine 
erhebliche Abweichung (um 2,4 % des BIP) nahelegt. Das strukturelle Defizit verringerte sich nicht, sondern blieb 
mit etwa 3,0 % des potenziellen BIP weitgehend stabil, was ebenfalls auf eine erhebliche Abweichung von der 
empfohlenen strukturellen Anpassung (einer Abweichung um 0,8 % des BIP) schließen lässt. Das Ausmaß der 
vom strukturellen Saldo abgeleiteten Abweichung wird negativ beeinflusst durch unerwartete Mehreinnahmen, 
einen höheren BIP-Deflator und eine höhere zugrunde liegende Schätzung für das potenzielle BIP-Wachstum 
gegenüber dem mittelfristigen Durchschnitt, der dem Ausgabenrichtwert zugrunde liegt. Jedoch wird das Ausmaß 
der vom strukturellen Saldo abgeleiteten Abweichung durch geringe Ausgaben für öffentliche Investitionen, die 
im Ausgabenrichtwert geglättet werden, positiv beeinflusst. Ungeachtet dieser Differenz bestätigen beide Indikato
ren eine erhebliche Abweichung von den Anforderungen der präventiven Komponente des SWP im Jahr 2018.

(5) Am 5. Juni 2019 gelangte die Kommission nach einer Gesamtbewertung zu dem Schluss, dass in Rumänien eine 
erhebliche Abweichung vom Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel festzustellen ist, und 
richtete daher nach Artikel 121 Absatz 4 des Vertrags und Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verordnung 
(EG) Nr. 1466/97 eine Verwarnung an Rumänien.

(6) Nach Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 richtet der Rat eine Empfehlung über 
die erforderlichen politischen Maßnahmen an den betreffenden Mitgliedstaat. Gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1466/97 ist in dieser Empfehlung eine Frist von höchstens fünf Monaten für die Behebung der Abweichung 
durch den Mitgliedstaat festzulegen. Auf dieser Grundlage erscheint es angemessen, Rumänien eine Frist bis zum 
15. Oktober 2019 für die Behebung der Abweichung einzuräumen. Innerhalb dieser Frist sollte Rumänien einen 
Bericht über die aufgrund dieser Empfehlung getroffenen Maßnahmen vorlegen.

(7) Ausgehend von den in der Frühjahrsprognose 2019 der Kommission projizierten Produktionslücken wird sich 
Rumänien 2019 und 2020 weiterhin in normalen wirtschaftlichen Zeiten befinden. Die gesamtstaatliche Schul
denquote Rumäniens liegt unter der Schwelle von 60 % des BIP. Die mindestens erforderliche strukturelle 
Anstrengung nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 und der gemeinsam vereinbarten Anforderungs
matrix gemäß der präventiven Komponente des SWP, bei der die jeweiligen wirtschaftlichen Umstände und 
etwaige Tragfähigkeitserwägungen berücksichtigt werden, beläuft sich daher für 2019 und für 2020 auf 0,5 % des 
BIP.

(8) Das strukturelle Defizit Rumäniens hat sich schrittweise von 0,1 % des BIP im Jahr 2015 auf 1,7 % des BIP im 
Jahr 2016, 2,9 % des BIP im Jahr 2017 und 3 % des BIP im Jahr 2018 erhöht. Die geforderte Mindestanpassung 
sollte mit weiteren, anhaltenden Anstrengungen einhergehen, um die kumulierte Abweichung zu korrigieren und 
Rumänien nach den anhaltenden Fehlentwicklungen seit 2016 wieder auf einen angemessenen Anpassungspfad 
zurückzuführen. Angesichts der massiven Abweichung vom empfohlenen Anpassungspfad in Richtung auf das 
mittelfristige Haushaltsziel erscheinen zusätzliche Anstrengungen im Umfang von 0,5 % des BIP im Jahr 2019 
und 0,25 % des BIP im Jahr 2020 angemessen. Eine solche Anstrengung entspräche der am 4. Dezember 2018 
vom Rat für 2019 empfohlenen Anpassung. Sie wird die Rückkehr zum Anpassungspfad in Richtung auf das 
mittelfristige Haushaltsziel beschleunigen.

(9) Die geforderte Verbesserung des strukturellen Saldos um 1 % des BIP im Jahr 2019 und 0,75 % des BIP im Jahr 
2020 entspricht dem nominalen Wachstum der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben um höchstens 4,5 % im 
Jahr 2019 und 5,1 % im Jahr 2020.

(10) Die Frühjahrsprognose 2019 der Kommission zeigt eine weitere Verschlechterung des strukturellen Saldos um 
0,7 % des BIP 2019 und um 1,2 % des BIP 2020. Um die erforderliche strukturelle Verbesserung zu erreichen, 
sind daher gegenüber dem gegenwärtigen Basisszenario aus der Frühjahrsprognose 2019 der Kommission für 
2019 Maßnahmen mit einem strukturellen Gesamtertrag von 1,7 % des BIP und für 2020 zusätzliche Maßnah
men mit einem strukturellen Ertrag von 1,95 % des BIP erforderlich.

(11) Die Frühjahrsprognose 2019 der Kommission zeigt ein gesamtstaatliches Defizit von 3,5 % des BIP 2019 und 
4,7 % des BIP 2020, was über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 3 % des BIP liegt. Die geforderte 
strukturelle Anpassung erscheint auch angemessen, um zu gewährleisten, dass Rumänien den im Vertrag festge
legten Referenzwert von 3 % des BIP in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Marge einhält.

(12) Da frühere Empfehlungen zur Korrektur der festgestellten erheblichen Abweichungen nicht umgesetzt wurden 
und eine Überschreitung des im Vertrag festgelegten Referenzwerts der korrektiven Komponente des SWP droht, 
besteht dringender Handlungsbedarf, um Rumänien zu einer umsichtigen Haushaltspolitik zurückzuführen.

(13) Um die empfohlenen Haushaltsziele zu erreichen, ist es entscheidend, dass Rumänien die erforderlichen Maßnah
men beschließt und konsequent umsetzt und die Entwicklung der laufenden Ausgaben genau überwacht.
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(14) Rumänien sollte dem Rat bis zum 15. Oktober 2019 einen Bericht über die aufgrund dieser Empfehlung getrof
fenen Maßnahmen vorlegen.

(15) Es ist angemessen, diese Empfehlung zu veröffentlichen —

EMPFIEHLT, DASS RUMÄNIEN:

(1) die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um zu gewährleisten, dass die nominale Wachstumsrate der gesamtstaatli
chen Nettoprimärausgaben 2019 4,5 % und 2020 5,1 % nicht überschreitet, was einer jährlichen strukturellen Anpas
sung von 1,0 % des BIP im Jahr 2019 und 0,75 % des BIP im Jahr 2020 entspricht, sodass Rumänien auf einen ange
messenen Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel geführt wird;

(2) unerwartete Mehreinnahmen zum Defizitabbau nutzt; Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sollten eine dauer
hafte Verbesserung des gesamtstaatlichen strukturellen Saldos gewährleisten und zugleich wachstumsfreundlich sein;

(3) dem Rat bis zum 15. Oktober 2019 einen Bericht über die aufgrund dieser Empfehlung ergriffenen Maßnahmen 
vorlegt; dieser Bericht sollte hinreichend detaillierte und glaubhafte Maßnahmen, einschließlich der Haushaltsauswirkun
gen jeder dieser Maßnahmen zur Einhaltung des erforderlichen Anpassungspfads, sowie aktualisierte und detaillierte 
Haushaltsprojektionen für 2019 und 2020 enthalten.

Diese Empfehlung ist an Rumänien gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 14. Juni 2019.

Im Namen des Rates

Der Präsident

E.O. TEODOROVICI
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EMPFEHLUNG DES RATES

vom 14. Juni 2019

zur Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungspfad in Richtung auf das 
mittelfristige Haushaltsziel in Ungarn

(2019/C 210/02)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 121 Absatz 4,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1466/97 des Rates vom 7. Juli 1997 über den Ausbau der haushaltspolitischen 
Überwachung und der Überwachung und Koordinierung der Wirtschaftspolitiken (1), insbesondere auf Artikel 10 
Absatz 2 Unterabsatz 2,

auf Empfehlung der Europäischen Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 121 des Vertrags setzen sich die Mitgliedstaaten durch Koordinierung der Wirtschaftspolitik sowie 
multilaterale Überwachung zur Vermeidung übermäßiger öffentlicher Defizite für mittelfristig solide öffentliche 
Finanzen ein.

(2) Der Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) beruht auf dem Ziel einer gesunden öffentlichen Finanzlage als Mittel 
zur Verbesserung der Voraussetzungen für Preisstabilität und ein kräftiges tragfähiges Wachstum, das der Schaf
fung von Arbeitsplätzen förderlich ist.

(3) Am 22. Juni 2018 stellte der Rat gemäß Artikel 121 Absatz 4 des Vertrags fest, dass in Ungarn im Jahr 2017 
eine erhebliche Abweichung von dem mittelfristigen Haushaltsziel Ungarns vorlag. Angesichts dieser festgestellten 
erheblichen Abweichung richtete der Rat am 22. Juni 2018 eine Empfehlung (2) an Ungarn, die erforderlichen 
Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die nominale Wachstumsrate der gesamtstaatlichen Netto
primärausgaben (3) im Jahr 2018 2,8 % nicht überschreitet, was einer jährlichen strukturellen Anpassung von 1 % 
des Bruttoinlandsprodukts (BIP) entspricht. Er empfahl Ungarn ferner, sämtliche unerwarteten Einnahmen zum 
Defizitabbau zu nutzen, um das Land auf einen angemessenen Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige 
Haushaltsziel zu führen. Am 4. Dezember 2018 kam der Rat zu dem Schluss, dass Ungarn keine wirksamen 
Maßnahmen ergriffen hatte, um seiner Empfehlung vom 22. Juni 2018 nachzukommen. Daraufhin forderte der 
Rat am 4. Dezember 2018 Ungarn in einer überarbeiteten Empfehlung (4) auf, die erforderlichen Maßnahmen zu 
ergreifen, um sicherzustellen, dass die nominale Wachstumsrate der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben im 
Jahr 2019 3,3 % nicht überschreitet, was einer jährlichen strukturellen Anpassung von 1 % des BIP entspricht.

(4) Nach der Frühjahrsprognose 2019 der Kommission und den von Eurostat bestätigten Ist-Daten für 2018 lag das 
Wachstum der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben 2018 deutlich über dem Ausgabenrichtwert, was eine 
erhebliche Abweichung (um 1,3 % des BIP) nahelegt. Der strukturelle Haushaltssaldo verschlechterte sich von – 
3,4 % des BIP im Jahr 2017 auf – 3,7 % des BIP und lässt damit ebenfalls auf eine erhebliche Abweichung von 
der empfohlenen strukturellen Anpassung (um 1,3 % des BIP) schließen. Das Ausmaß der vom strukturellen 
Saldo abgeleiteten Abweichung wird durch die erheblichen unerwarteten Mindereinnahmen und gestiegenen 
Investitionsausgaben vor dem Hintergrund einer guten Konjunktur negativ beeinflusst, während gleichzeitig 
davon ausgegangen wird, dass es geringfügig von den sinkenden Zinsaufwendungen profitiert hat. Der Ausgaben
richtwert wird durch das bei seiner Berechnung zugrunde gelegte mittelfristige potenzielle BIP-Wachstum, das in 
der Zeit nach der Krise sehr niedrig war, stark negativ beeinflusst. Darüber hinaus scheint der dem Ausgaben
richtwert zugrunde liegende BIP-Deflator den sich auf die Staatsausgaben auswirkenden erhöhten Kostendruck 
nicht angemessen zu berücksichtigen. Nach Bereinigung dieser Faktoren spiegelt der Ausgabenrichtwert die Kon
solidierungsanstrengungen angemessen wider und deutet noch immer auf eine erhebliche Abweichung hin. Unter 
Berücksichtigung dieser Faktoren bestätigen beide Indikatoren eine erhebliche Abweichung von den Anforderun
gen der präventiven Komponente des SWP im Jahr 2018.

(1) ABl. L 209 vom 2.8.1997, S. 1.
(2) Empfehlung des Rates vom 22. Juni 2018 im Hinblick auf die Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungs

pfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel in Ungarn (ABl. C 223 vom 27.6.2018, S. 1).
(3) Die staatlichen Nettoprimärausgaben umfassen die Gesamtheit der Staatsausgaben ohne Zinsaufwendungen, Ausgaben für Unionspro

gramme, die vollständig durch Einnahmen aus Fonds der Union ausgeglichen werden, und nichtdiskretionäre Änderungen der Ausga
ben für Arbeitslosenunterstützung. Staatlich finanzierte Bruttoanlageinvestitionen werden über einen Zeitraum von vier Jahren geglät
tet. Diskretionäre einnahmenseitige Maßnahmen oder gesetzlich vorgeschriebene Einnahmensteigerungen sind eingerechnet. Einmalige 
Maßnahmen sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite werden saldiert.

(4) Empfehlung des Rates vom 4. Dezember 2018 zur Behebung der festgestellten erheblichen Abweichung vom Anpassungspfad in Rich
tung auf das mittelfristige Haushaltsziel in Ungarn (ABl. C 460 vom 21.12.2018, S. 4).

C 210/4 DE Amtsblatt der Europäischen Union 21.6.2019



(5) Aufgrund ihrer Gesamtbewertung gelangte die Kommission am 5. Juni 2019 zu dem Schluss, dass in Ungarn 
eine erhebliche Abweichung vom Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel festzustellen ist, 
und richtete daher nach Artikel 121 Absatz 4 des Vertrags und Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 1 der Verord
nung (EG) Nr. 1466/97 eine Verwarnung an Ungarn.

(6) Nach Artikel 10 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 richtet der Rat innerhalb eines 
Monats nach dem Zeitpunkt der Annahme der Verwarnung eine Empfehlung über die erforderlichen politischen 
Maßnahmen an den betreffenden Mitgliedstaat. Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 ist in dieser Empfeh
lung eine Frist von höchstens fünf Monaten für die Behebung der Abweichung durch den Mitgliedstaat festzule
gen. Auf dieser Grundlage erscheint es angemessen, Ungarn für die Behebung der Abweichung eine Frist bis zum 
15. Oktober 2019 einzuräumen. Innerhalb dieser Frist sollte Ungarn einen Bericht über die aufgrund der Emp
fehlung getroffenen Maßnahmen vorlegen.

(7) Ausgehend von den in der Frühjahrsprognose 2019 der Kommission projizierten Produktionslücken wird sich 
Ungarn 2019 und 2020 in einer Zeit guter wirtschaftlicher Entwicklung befinden. Während für das Jahr 2019 
davon ausgegangen wird, dass sich das reale BIP-Wachstum entsprechend dem potenziellen BIP entwickeln wird 
(3,7 %), wird es im Jahr 2020 (mit 2,8 %) voraussichtlich unter dem Wachstumspotenzial (3,6 %) liegen. Die 
gesamtstaatliche Schuldenquote Ungarns liegt über der Schwelle von 60 % des BIP. Die mindestens erforderliche 
strukturelle Anstrengung nach Maßgabe der Verordnung (EG) Nr. 1466/97 und der gemeinsam vereinbarten 
Anpassungsmatrix der präventiven Komponente des SWP, bei der die jeweiligen wirtschaftlichen Umstände und 
gegebenenfalls Tragfähigkeitserwägungen berücksichtigt werden, beläuft sich demnach für 2019 und 2020 auf 
0,75 % des BIP.

(8) Ungarns strukturelles Defizit stieg 2017 um 1,6 % des BIP und 2018 um 0,3 % des BIP und lag damit 2018 bei 
3,7 % des BIP. Laut Frühjahrsprognose 2019 der Kommission soll es ab 2019 zurückgehen. Die erforderliche 
Mindestanpassung sollte 2019 mit weiteren Bemühungen einhergehen, um die kumulierten Abweichungen zu 
korrigieren und Ungarn nach den Fehlentwicklungen seit 2017 wieder auf einen angemessenen Konsolidierungs
pfad zurückzuführen. Angesichts des Ausmaßes der festgestellten erheblichen Abweichung vom empfohlenen 
Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel erscheinen 2019 neben der sich aus der gemein
sam vereinbarten Anforderungsmatrix der präventiven Komponente des SWP ergebenden Anstrengung zusätzli
che Bemühungen in Höhe von 0,25 % des BIP angemessen, um die Rückkehr zum Anpassungspfad in Richtung 
auf das mittelfristige Haushaltsziel zu beschleunigen. Die für 2019 erforderliche Anstrengung entspricht der am 
4. Dezember 2018 vom Rat empfohlenen Anpassung. Für 2020 scheint die erforderliche Mindestanpassung von 
0,75 % des BIP unter der Bedingung angemessen, dass die für 2019 verlangte Anpassung eingehalten wurde.

(9) Die erforderliche Verbesserung des strukturellen Saldos um 1 % des BIP im Jahr 2019 und 0,75 % des BIP im Jahr 
2020 entspricht dem nominalen Wachstum der gesamtstaatlichen Nettoprimärausgaben um höchstens 3,3 % des 
BIP im Jahr 2019 und 4,7 % des BIP im Jahr 2020.

(10) Die Frühjahrsprognose 2019 der Kommission zeigt eineVerbesserung des strukturellen Saldos um 0,4 % des BIP 
für 2019 und um weitere 0,6 % des BIP für 2020. Um die strukturelle Verbesserung um 1,0 % des BIP im Jahr 
2019 und 0,75 % des BIP im Jahr 2020 zu erreichen, sind daher gegenüber dem gegenwärtigen Basisszenario aus 
der Frühjahrsprognose 2019 der Kommission für 2019 Maßnahmen mit einem strukturellen Gesamtergebnis 
von 0,6 % des BIP und für 2020 zusätzliche Maßnahmen mit einem strukturellen Ergebnis von 0,2 % des BIP 
erforderlich.

(11) Angesichts der Nichtbeachtung früherer Empfehlungen zur Korrektur der festgestellten erheblichen Abweichung 
besteht dringender Handlungsbedarf, um Ungarn zu einer umsichtigen Haushaltspolitik zurückzuführen.

(12) Um die empfohlenen Haushaltsziele zu erreichen, ist es entscheidend, dass Ungarn die erforderlichen Maßnah
men beschließt und konsequent umsetzt und die Entwicklung der laufenden Ausgaben aufmerksam überwacht.

(13) Ungarn sollte dem Rat bis zum 15. Oktober 2019 einen Bericht über die aufgrund dieser Empfehlung ergriffenen 
Maßnahmen vorlegen.

(14) Es ist angemessen, diese Empfehlung zu veröffentlichen —

EMPFIEHLT, DASS UNGARN:

(1) die erforderlichen Maßnahmen ergreift, um zu gewährleisten, dass die nominale Wachstumsrate der gesamtstaatli
chen Nettoprimärausgaben 2019 3,3 % und 2020 4,7 % nicht überschreitet, was einer jährlichen strukturellen Anpas
sung von 1,0 % des BIP im Jahr 2019 und 0,75 % des BIP im Jahr 2020 entspricht, sodass Ungarn auf einen angemesse
nen Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel zurückfindet;

21.6.2019 DE Amtsblatt der Europäischen Union C 210/5



(2) unerwartete Mehreinnahmen zum Defizitabbau nutzt; Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen sollten eine dauer
hafte und wachstumsfreundliche Verbesserung des gesamtstaatlichen strukturellen Saldos gewährleisten;

(3) dem Rat bis zum 15. Oktober 2019 einen Bericht über die aufgrund dieser Empfehlung ergriffenen Maßnahmen 
vorlegt; dieser Bericht sollte hinreichend detaillierte und überzeugende Maßnahmen, einschließlich der Haushaltsauswir
kungen jeder dieser Maßnahmen zur Einhaltung des erforderlichen Anpassungspfads, sowie aktualisierte und detaillierte 
Haushaltsprojektionen für 2019 und 2020 enthalten.

Diese Empfehlung ist an Ungarn gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 14. Juni 2019.

Im Namen des Rates

Der Präsident

E.O. TEODOROVICI
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II
(Mitteilungen)

MITTEILUNGEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN STELLEN 
DER EUROPÄISCHEN UNION

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.8934 — Danske Bank/DNB/Nordea Bank/SEB/Svenska Handelsbanken/Swedbank/KYC 
Utility)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 210/03)

Am 13. Juni 2019 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn 
für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfüg
bar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites 
veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32019M8934 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.

Keine Einwände gegen einen angemeldeten Zusammenschluss

(Sache M.9364 — Stoa/InfraVia II Invest/SBI Crypto Investment/Tiger Infrastructure Europe/Etix 
Group)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 210/04)

Am 22. Mai 2019 hat die Kommission nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des 
Rates (1) entschieden, keine Einwände gegen den oben genannten angemeldeten Zusammenschluss zu erheben und ihn 
für mit dem Binnenmarkt vereinbar zu erklären. Der vollständige Wortlaut der Entscheidung ist nur auf Englisch verfüg
bar und wird in einer um etwaige Geschäftsgeheimnisse bereinigten Fassung auf den folgenden EU-Websites 
veröffentlicht:

— der Website der GD Wettbewerb zur Fusionskontrolle (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Auf dieser 
Website können Fusionsentscheidungen anhand verschiedener Angaben wie Unternehmensname, Nummer der 
Sache, Datum der Entscheidung oder Wirtschaftszweig abgerufen werden,

— der Website EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=de). Hier kann diese Entscheidung anhand der 
Celex-Nummer 32019M9364 abgerufen werden. EUR-Lex ist das Internetportal zum Gemeinschaftsrecht.

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1.
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IV

(Informationen)

INFORMATIONEN DER ORGANE, EINRICHTUNGEN UND SONSTIGEN 
STELLEN DER EUROPÄISCHEN UNION

RAT

EU-Liste nicht kooperativer Länder und Gebiete für Steuerzwecke

(2019/C 210/05)

1. Amerikanisch-Samoa

Amerikanisch-Samoa wendet keinen automatischen Austausch finanzieller Informationen an, hat das multilaterale 
OECD-Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in seiner geänderten Fassung weder unterzeichnet noch ratifi
ziert, auch nicht durch das Land, von dem es abhängig ist, wendet die BEPS-Mindeststandards nicht an und hat sich 
nicht verpflichtet, auf diese Fragen einzugehen.

2. Belize

Belize hat eine schädliche Steuervergünstigungsregelung noch nicht geändert oder abgeschafft.

Die von Belize eingegangene Verpflichtung, seine neu ermittelte schädliche Steuervergünstigungsregelung bis Ende 2019 
zu ändern oder abzuschaffen, wird überwacht.

3. Fidschi

Fidschi hat seine schädlichen Steuervergünstigungsregelungen noch nicht geändert oder abgeschafft.

Die von Fidschi eingegangene Verpflichtung, bis Ende 2019 die Kriterien 1.2, 1.3 und 3.1 einzuhalten, wird weiterhin 
überwacht.

4. Guam

Guam wendet keinen automatischen Austausch finanzieller Informationen an, hat das multilaterale OECD-
Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in seiner geänderten Fassung weder unterzeichnet noch ratifiziert, auch 
nicht durch das Land, von dem es abhängig ist, wendet die BEPS-Mindeststandards nicht an und hat sich nicht verpflich
tet, auf diese Fragen einzugehen.

5. Marshallinseln

Die Marschallinseln begünstigen Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirtschaftliche Substanz 
anziehen sollen, und haben dieses Problem noch nicht gelöst.

Die von den Marschallinseln eingegangene Verpflichtung, das Kriterium 1.2 einzuhalten, wird weiterhin überwacht; der
zeit steht noch eine zusätzliche Überprüfung durch das Globale Forum aus.

6. Oman

Oman wendet keinen automatischen Austausch finanzieller Informationen an, hat das multilaterale OECD-
Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in seiner geänderten Fassung weder unterzeichnet noch ratifiziert, und 
hat diese Fragen noch nicht gelöst.

7. Samoa

Samoa hat eine schädliche Steuervergünstigungsregelung und hat sich nicht verpflichtet, diese Frage anzugehen.

Ferner hat sich Samoa zwar verpflichtet, bis Ende 2018 das Kriterium 3.1 zu erfüllen, hat diese Frage aber noch nicht 
gelöst.
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8. Trinidad und Tobago

Trinidad und Tobago ist in Bezug auf den Informationsaustausch auf Anfrage vom Globalen Forum für Transparenz und 
Informationsaustausch zu Steuerzwecken das Rating „Non-Compliant“ zugewiesen worden.

Die von Trinidad und Tobago eingegangene Verpflichtung, bis Ende 2019 die Kriterien 1.1, 1.2, 1.3 und 2.1 einzuhal
ten, wird überwacht.

9. Vereinigte Arabische Emirate

Die Vereinigten Arabischen Emirate begünstigen Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirt
schaftliche Substanz anziehen sollen, und haben diese Frage noch nicht gelöst.

10. Amerikanische Jungferninseln

Die Amerikanischen Jungferninseln wenden keinen automatischen Austausch finanzieller Informationen an, haben das 
multilaterale OECD-Übereinkommen über die gegenseitige Amtshilfe in seiner geänderten Fassung weder unterzeichnet 
noch ratifiziert, auch nicht durch das Land, von dem sie abhängig sind, wenden die BEPS-Mindeststandards nicht an und 
haben sich nicht verpflichtet, auf diese Fragen einzugehen.

11. Vanuatu

Vanuatu begünstigt Offshore-Strukturen und Regelungen, die Gewinne ohne reale wirtschaftliche Substanz anziehen sol
len, und hat diese Frage noch nicht gelöst.
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ANLAGE

Stand der Zusammenarbeit mit der EU in Bezug auf die zur Umsetzung der Grundsätze des 
verantwortungsvollen Handelns im Steuerbereich eingegangenen Verpflichtungen

1. Transparenz

1.1. Verpflichtung zur Umsetzung des automatischen Informationsaustauschs, entweder durch Unterzeichnung des multilateralen 
Übereinkommens zwischen den zuständigen Behörden oder durch bilaterale Abkommen

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, bis Ende 2019 den automatischen Informationsaustausch 
umzusetzen:

Palau und Türkei.

1.2 Mitgliedschaft beim Globalen Forum für Transparenz und Informationsaustausch zu Steuerzwecken (im Folgenden „Globales 
Forum“) und zufriedenstellendes Rating in Bezug auf den Informationsaustausch auf Anfrage

Bei folgenden Ländern und Gebieten, die sich verpflichtet haben, bis Ende 2018 ein ausreichendes Rating aufzuweisen, 
steht eine ergänzende Überprüfung durch das Globale Forum noch aus:

Anguilla und Curaçao.

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, bis Ende 2019 Mitglieder beim Globalen Forum zu werden 
und/oder ein ausreichendes Rating aufzuweisen:

Jordanien, Namibia, Palau, Türkei und Vietnam.

1.3. Unterzeichnung und Ratifizierung des multilateralen OECD-Übereinkommens über die gegenseitige Amtshilfe in Steuersachen 
oder Schaffung eines Netzes von Übereinkünften, das alle EU-Mitgliedstaaten erfasst

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, bis Ende 2019 das genannte multilaterale Übereinkommen zu 
unterzeichnen und zu ratifizieren oder ein Netz von Übereinkünften, das alle EU-Mitgliedstaaten erfasst, zu schaffen:

Armenien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Cabo Verde, Eswatini, Jordanien, Malediven, Mongolei, 
Montenegro, Marokko, Namibia, Republik Nordmazedonien, Palau, Serbien, Thailand und Vietnam.

2. Steuergerechtigkeit

2.1. Vorhandensein schädlicher Steuerregelungen

Den folgenden Ländern und Gebieten, die sich verpflichtet haben, ihre schädlichen Steuerregelungen für Produktionstä
tigkeiten und ähnliche nicht hochmobile Tätigkeiten bis Ende 2018 zu ändern oder abzuschaffen, und die bei der Einlei
tung der betreffenden Reformen im Jahr 2018 konkrete Fortschritte vorzeigen konnten, wurde bis Ende 2019 Zeit für 
die Anpassung ihrer Rechtsvorschriften gegeben:

Costa Rica und Marokko.

Den folgenden Ländern und Gebieten, die sich verpflichtet haben, ihre schädlichen Steuerregelungen für Produktionstä
tigkeiten und ähnliche nicht hochmobile Tätigkeiten bis Ende 2018 zu ändern oder abzuschaffen, die aber durch wirkli
che institutionelle oder verfassungsbezogene Probleme trotz Erzielung konkreter Fortschritte im Jahr 2018 dazu nicht in 
der Lage waren, wurde bis Ende 2019 Zeit für die Anpassung ihrer Rechtsvorschriften gegeben:

Cook-Inseln, Malediven und Schweiz.

Das folgende Land hat sich verpflichtet, bis 9. November 2019 die ermittelten schädlichen Steuerregelungen zu ändern 
oder abzuschaffen:

Namibia.

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, bis Ende 2019 die schädlichen Steuerregelungen zu ändern 
oder abzuschaffen:

Antigua und Barbuda, Australien, Curaçao, Mauritius, Marokko, St. Kitts und Nevis, St. Lucia und Seychellen.

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, bis Ende 2020 die schädlichen Steuerregelungen zu ändern 
oder abzuschaffen:

Jordanien.
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2.2. Vorhandensein von Steuerregelungen, die Offshore-Strukturen begünstigen, die Gewinne anziehen, die keine reale 
Wirtschaftstätigkeit abbilden

Den folgenden Ländern und Gebieten, die sich verpflichtet haben, die Bedenken in Bezug auf die wirtschaftliche Sub
stanz im Bereich der kollektiven Geldanlagen auszuräumen, in einen positiven Dialog mit der Gruppe eingetreten sind 
und sich weiterhin kooperativ verhalten haben, wurde bis Ende 2019 Zeit für die Anpassung ihrer Rechtsvorschriften 
gegeben:

Bahamas, Bermuda, Britische Jungferninseln und Cayman-Inseln.

Das folgende Land hat sich verpflichtet, bis 2019 auf die Bedenken bezüglich der wirtschaftlichen Substanz einzugehen:

Barbados.

3. Maßnahmen zur Bekämpfung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (BEPS)

3.1. Mitgliedschaft beim „inklusiven Rahmen“ betreffend BEPS oder Verpflichtung der Umsetzung der OECD-Mindeststandards zur 
BEPS-Bekämpfung

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, bis Ende 2019 Mitglieder beim inklusiven Rahmen betreffend 
BEPS zu werden oder die OECD-Mindeststandards zur BEPS-Bekämpfung umzusetzen:

Albanien, Bosnien und Herzegowina, Eswatini, Jordanien, Montenegro und Namibia.

Die folgenden Länder und Gebiete haben sich verpflichtet, Mitglieder beim inklusiven Rahmen betreffend BEPS zu wer
den oder die OECD-Mindeststandards zur BEPS-Bekämpfung umzusetzen, wenn und sobald eine solche Verpflichtung 
relevant wird:

Nauru, Niue und Palau.
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EUROPÄISCHE KOMMISSION

Euro-Wechselkurs (1)

20. Juni 2019

(2019/C 210/06)

1 Euro =

Währung Kurs

USD US-Dollar 1,1307

JPY Japanischer Yen 121,71

DKK Dänische Krone 7,4661

GBP Pfund Sterling 0,89155

SEK Schwedische Krone 10,6348

CHF Schweizer Franken 1,1142

ISK Isländische Krone 141,50

NOK Norwegische Krone 9,6678

BGN Bulgarischer Lew 1,9558

CZK Tschechische Krone 25,619

HUF Ungarischer Forint 323,58

PLN Polnischer Zloty 4,2556

RON Rumänischer Leu 4,7262

TRY Türkische Lira 6,5291

AUD Australischer Dollar 1,6323

Währung Kurs

CAD Kanadischer Dollar 1,4886
HKD Hongkong-Dollar 8,8379
NZD Neuseeländischer Dollar 1,7158
SGD Singapur-Dollar 1,5336
KRW Südkoreanischer Won 1 312,25
ZAR Südafrikanischer Rand 16,1309
CNY Chinesischer Renminbi Yuan 7,7502
HRK Kroatische Kuna 7,4035
IDR Indonesische Rupiah 16 036,15
MYR Malaysischer Ringgit 4,6901
PHP Philippinischer Peso 58,159
RUB Russischer Rubel 71,4393
THB Thailändischer Baht 34,978
BRL Brasilianischer Real 4,3407
MXN Mexikanischer Peso 21,3960
INR Indische Rupie 78,5065

(1) Quelle: Von der Europäischen Zentralbank veröffentlichter Referenz-Wechselkurs.
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Rücknahme von Vorschlägen der Kommission

(2019/C 210/07)

Liste der zurückgenommenen Vorschläge

Dokument Interinstitutionelles 
Verfahren Titel

Wirtschafts- und Finanzangelegenheiten, Steuern und Zoll

SEK(2008) 2302  Empfehlung für einen Beschluss des Rates zur Ermächtigung der Kom
mission, ein Abkommen mit dem Königreich Norwegen über die 
Anwendung von Regelungen auszuhandeln, die den in der 
Richtlinie 2003/48/EG des Rates vom 3. Juni 2003 im Bereich der 
Besteuerung von Zinserträgen vorgesehenen Regelungen gleichwertig 
sind

KOM(2009) 644 2008/0234 (CNS) Geänderter Vorschlag für einen Beschluss des Rates über die Unter
zeichnung — im Namen der Europäischen Union — und die vorläufige 
Anwendung des Abkommens über die Zusammenarbeit zwischen der 
Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten einerseits und dem Fürs
tentum Liechtenstein andererseits zur Bekämpfung von Betrug und 
sonstigen rechtswidrigen Handlungen, die ihre finanziellen Interessen 
beeinträchtigen, und zur Sicherstellung des Informationsaustauschs in 
Steuersachen

KOM(2009) 648 2008/0234 (CNS) Geänderter Vorschlag für einen Beschluss des Rates über den 
Abschluss — im Namen der Europäischen Union — des Abkommens 
über die Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und ihren 
Mitgliedstaaten einerseits und dem Fürstentum Liechtenstein anderer
seits zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen rechtswidrigen Hand
lungen, die ihre finanziellen Interessen beeinträchtigen, und zur Sicher
stellung des Informationsaustauschs in Steuersachen

Maritime Angelegenheiten und Fischerei

COM(2012) 21 2012/0013 (COD) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1342/2008 des Rates 
vom 18. Dezember 2008 zur Festlegung eines langfristigen Plans für 
die Kabeljaubestände und die Fischereien, die diese Bestände befischen

Sicherheit und Migration

COM(2016) 491 2016/0236 (COD) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates über die Einrichtung eines Zertifizierungssystems der Union für 
Ausrüstungen für Luftsicherheitskontrollen

COM(2015) 452 2015/0211 (COD) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Erstellung einer gemeinsamen EU-Liste sicherer Herkunfts
staaten für die Zwecke der Richtlinie 2013/32/EU des Europäischen 
Parlaments und des Rates zu gemeinsamen Verfahren für die Zuerken
nung und Aberkennung des internationalen Schutzes und zur Ände
rung der Richtlinie 2013/32/EU

COM(2014) 382 2014/0202 (COD) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 in Bezug auf 
die Bestimmung des Mitgliedstaats, der für die Prüfung eines Antrags 
auf internationalen Schutz von unbegleiteten Minderjährigen zuständig 
ist, die keine Familienangehörigen, Geschwister oder Verwandten mit 
rechtmäßigem Aufenthalt in einem Mitgliedstaat haben
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Dokument Interinstitutionelles 
Verfahren Titel

COM(2015) 450 2015/0208 (COD) Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Einrichtung eines Umsiedlungsmechanismus für Krisensitua
tionen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 zur Festle
gung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des Mitgliedstaats, 
der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa
tenlosen in einem Mitgliedstaat gestellten Antrags auf internationalen 
Schutz zuständig ist

COM(2018) 167  Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Ermächtigung der Kom
mission, im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit den Globalen 
Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration im Namen der 
Europäischen Union zu genehmigen

COM(2018) 168  Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Ermächtigung der Kom
mission, im Bereich der Einwanderungspolitik den Globalen Pakt für 
eine sichere, geordnete und reguläre Migration im Namen der Europäi
schen Union zu genehmigen
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INFORMATIONEN DER MITGLIEDSTAATEN

Bekanntmachung der Regierung des Vereinigten Königreichs gemäß der Richtlinie 94/22/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates über die Erteilung und Nutzung von Genehmigungen zur 

Prospektion, Exploration und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 210/08)

Ankündigung einer außerordentlichen Vergabe von Offshore-Lizenzen im Vereinigten Königreich

ZUSTÄNDIGE BEHÖRDE FÜR ÖL UND GAS

Petroleum Act 1998

Außerordentliche Vergabe von Offshore-Lizenzen

1. Die zuständige Behörde für Öl und Gas (Oil and Gas Authority, im Folgenden „OGA“) fordert interessierte Personen 
auf, Anträge auf die Erteilung von Seaward Production Licences (Offshore-Förderlizenzen) für ein bestimmtes Gebiet 
des Festlandssockels des Vereinigten Königreichs zu stellen.

2. Vollständige Angaben zum Angebot, einschließlich Listen und Karten des Gebiets, sowie weitere Hinweise zu den 
Lizenzen, den Lizenzbedingungen und den Modalitäten der Antragstellung finden sich auf der Website der OGA 
(siehe unten).

3. Alle Anträge werden gegebenenfalls nach den Bestimmungen der Hydrocarbons Licensing Directive Regulations 
1995 (SI 1995 Nr. 1434), der Petroleum Licensing (Applications) Regulations 2015 (SI 2015 Nr. 766) und der 
Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety Directive) Regulations 2015 (SI 2015 Nr. 385) geprüft. Die einschlä
gigen Aufgaben des Ministeriums wurden am 1. Oktober 2016 gemäß den Energy (Transfer of Functions, Conse
quential Amendments and Revocation) Regulations 2016 (http://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/912/pdfs/
uksi_20160912_en.pdf) auf die zuständige Behörde für Öl und Gas übertragen, wobei festgelegt wurde, dass alle 
Handlungen, die im Zusammenhang mit den übertragenen Aufgaben vom Ministerium oder in Bezug auf das Minis
terium vorgenommen wurden oder die Wirkung solcher Handlungen haben, wie Handlungen anzusehen sind, die 
von der zuständigen Behörde für Öl und Gas oder in Bezug auf diese Behörde vorgenommen wurden, soweit dies 
erforderlich ist, um ihre Wirkung nach dem 1. Oktober 2016 aufrechtzuerhalten. Die Prüfung der Anträge erfolgt 
vor dem Hintergrund der weiterhin bestehenden Notwendigkeit einer zügigen, gründlichen, effizienten und sicheren 
Exploration zur Feststellung der Öl- und Gasvorkommen im Vereinigten Königreich, wobei Umweltaspekte gebüh
rend berücksichtigt werden.

Innovativer Rahmen

4. Die Anträge werden gemäß einem neuen innovativen Konzept für Initial Term Work Programmes (im Folgenden 
„Arbeitsprogramme“) geprüft. In ihrer ersten Laufzeit umfassen diese Arbeitsprogramme eine flexible Kombination 
von bis zu drei Phasen (A, B und C). So wird sichergestellt, dass sich die Arbeitsprogramme für den jeweiligen 
Block/die jeweiligen Blöcke sowie für die geotechnischen und sonstigen Besonderheiten eines Gebiets eignen und die 
in Abschnitt 3 genannten Faktoren optimal berücksichtigt werden. Die mit der Kombination von bis zu drei Phasen 
verbundene Flexibilität ermöglicht es den Antragsstellern zudem, bei der Erstellung ihres Arbeitsprogramms eigene 
spezifische Pläne und Anforderungen zu berücksichtigen.

5. Phase A des Arbeitsprogramms ist für geotechnische Studien und die Auswertung geophysischer Daten vorgesehen; 
in Phase B des Arbeitsprogramms werden neue seismische Daten erhoben, und Phase C des Arbeitsprogramms 
umfasst Explorations- und Bewertungsbohrungen. Die Antragsteller können entscheiden, wie sie die einzelnen Pha
sen miteinander kombinieren (d. h. Phase A + B + C, nur Phase B + C, nur Phase C oder nur Phase A + C).

6. Die Phasen A und B sind nicht obligatorisch und können unter bestimmten Umständen entfallen; jeder Antrag muss 
jedoch eine Phase C enthalten, außer wenn der Antragsteller eine Exploration nicht für erforderlich hält und daher 
vorschlägt, direkt zur Entwicklung (d. h. zur zweiten Laufzeit) überzugehen. In diesem Fall sollten die Anträge den 
Vorgaben auf der Website der OGA entsprechen.

7. Alle Lizenzen dieser Runde können eine erste Laufzeit von bis zu neun Jahren haben. Die Laufzeit der Lizenzen und 
die Phasen müssen jedoch im Rahmen des vorgeschlagenen Arbeitsprogramms begründet sein und werden zum 
Zeitpunkt der Antragstellung diskutiert.
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8. Anträge für Lizenzen, die mit der Phase A oder B beginnen, werden nach den folgenden Kriterien bewertet:

a) die finanzielle Leistungsfähigkeit des Antragstellers;

b) die technische Leistungsfähigkeit des Antragstellers, bei deren Bewertung unter anderem die Qualität der Analyse 
für den Block berücksichtigt wird;

c) die Art und Weise, in der der Antragsteller die Arbeiten im Rahmen der Lizenz durchzuführen beabsichtigt, 
einschließlich der Qualität des Arbeitsprogramms, das für eine umfassende Bewertung des Potenzials des Gebiets, 
auf das sich der Antrag bezieht, vorgelegt wurde;

d) sicherheits- und umwelttechnische Leistungsfähigkeit. Gemäß den Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety 
Directive) Regulations 2015 müssen alle möglichen künftigen Offshore-Lizenznehmer, d. h. auch jeder einzelne 
Partner innerhalb einer Gruppe von Antragstellern, im Rahmen des Lizenzantrags Informationen zu ihrer sicher
heits- und umwelttechnischen Leistungsfähigkeit vorlegen. Weitere Hinweise zu allen geltenden Sicherheits- und 
Umweltvorschriften finden sich unter http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; und

e) falls der Antragsteller Inhaber einer Lizenz nach dem Petroleum Act 1998 oder einer als solcher anzusehenden 
Lizenz ist oder war, etwaige Mängel hinsichtlich Effizienz und Verantwortlichkeit, die der Antragsteller bei den 
Arbeiten im Rahmen dieser Lizenz hat erkennen lassen.

9. Lizenzen mit einer Phase B sind auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, sodass die Lizenz am Ende dieser Phase 
endet, wenn der Lizenznehmer die OGA nicht davon überzeugen konnte, dass er über die technische und finanzielle 
Leistungsfähigkeit verfügt, das Arbeitsprogramm abzuschließen. Auch Lizenzen, die eine Phase A, aber keine Phase 
B vorsehen, sind auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt, sodass die Lizenz am Ende dieser Phase endet, wenn 
der Lizenznehmer die OGA nicht davon überzeugen konnte, dass er über die technische und finanzielle Leistungsfä
higkeit verfügt, das Arbeitsprogramm abzuschließen.

10. Anträge auf Lizenzen, die mit der Phase C beginnen, werden nach den folgenden Kriterien bewertet:

a) finanzielle Leistungsfähigkeit und finanzielle Möglichkeiten des Antragstellers, die Arbeiten im Rahmen der ers
ten Laufzeit der Lizenz durchzuführen, einschließlich des Arbeitsprogramms, das zur umfassenden Beurteilung 
des Potenzials des Gebiets innerhalb des Blocks vorgelegt wurde;

b) technische Möglichkeiten des vorgesehenen Betreibers, den Betrieb, insbesondere die Bohrarbeiten, zu 
beaufsichtigen;

c) die Art und Weise, in der der Antragsteller die Arbeiten im Rahmen der Lizenz durchzuführen beabsichtigt, 
einschließlich der Qualität des Arbeitsprogramms, das für eine umfassende Bewertung des Potenzials des Gebiets, 
auf das sich der Antrag bezieht, vorgelegt wurde;

d) sicherheits- und umwelttechnische Leistungsfähigkeit. Gemäß den Offshore Petroleum Licensing (Offshore Safety 
Directive) Regulations 2015 müssen alle möglichen künftigen Offshore-Lizenznehmer, d. h. auch jeder einzelne 
Partner innerhalb einer Gruppe von Antragstellern, im Rahmen des Lizenzantrags Informationen zu ihrer sicher
heits- und umwelttechnischen Leistungsfähigkeit vorlegen. Weitere Hinweise zu allen geltenden Sicherheits- und 
Umweltvorschriften finden sich unter http://www.hse.gov.uk/osdr/assets/docs/appendix-c.pdf; und

e) falls der Antragsteller Inhaber einer Lizenz nach dem Petroleum Act 1998 oder einer als solcher anzusehenden 
Lizenz ist oder war, etwaige Mängel hinsichtlich Effizienz und Verantwortlichkeit, die der Antragsteller bei den 
Arbeiten im Rahmen dieser Lizenz hat erkennen lassen.

Weitere Hinweise

11. Weitere Informationen finden sich auf der Website der OGA (gov.uk): https://www.ogauthority.co.uk/licensing-
consents/licensing-rounds/

Lizenzangebote

12. Lizenzangebote der zuständigen Behörde für Öl und Gas gemäß dieser Aufforderung werden innerhalb von 
18 Monaten nach dem Datum dieser Bekanntmachung unterbreitet, sofern keine angemessene Prüfung (siehe 
Abschnitt 15) für den jeweiligen Block erforderlich ist.

13. Die zuständige Behörde für Öl und Gas übernimmt keine Haftung für Kosten, die dem Antragsteller bei der Vorbe
reitung oder Einreichung seines Antrags entstehen.
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Umweltprüfung

14. Das Ministerium hat für alle in dieser Runde angebotenen Gebiete eine strategische Umweltverträglichkeitsprüfung 
(„SUP“) gemäß der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Pro
gramme durchgeführt. Die Ergebnisse dieser SUP können auf der gov.uk-Website über die SUP für Offshore-Energie 
eingesehen werden:

https://www.gov.uk/offshore-energy-strategic-environmental-assessment-sea-an-overview-of-the-sea-process

15. Im Rahmen dieser Aufforderung werden nur dann Lizenzen erteilt, wenn gemäß der FFH-Richtlinie 
(Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle
benden Tiere und Pflanzen)

a) die im Rahmen der Lizenz durchzuführenden Aktivitäten voraussichtlich keine erheblichen Auswirkungen auf 
ein besonderes Erhaltungsgebiet oder besonderes Schutzgebiet haben oder

b) eine angemessene Prüfung ergeben hat, dass diese besonderen Erhaltungs- oder Schutzgebiete nicht beeinträch
tigt werden, oder

c) bei der Prüfung festgestellt wurde, dass die Aktivitäten voraussichtlich zu einer Beeinträchtigung führen, jedoch

i) zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses für die Lizenzvergabe vorliegen,

ii) geeignete Ausgleichsmaßnahmen getroffen werden und

iii) keine Alternativlösungen vorhanden sind.

16. Kontakt:

Duncan Bruce
Oil and Gas Authority
21 Bloomsbury Street
London WC1B 3HF
VEREINIGTES KÖNIGREICH

Tel. +44 3000671675.

Website der zuständigen Behörde für Öl und Gas: https://www.ogauthority.co.uk/licensing-consents/licensing-
rounds/
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Bekanntmachung der Kommission gemäß Artikel 17 Absatz 5 der Verordnung (EG) Nr. 1008/2008 
des Europäischen Parlaments und des Rates über gemeinsame Vorschriften für die Durchführung 

von Luftverkehrsdiensten in der Gemeinschaft

Ausschreibung für die Durchführung von Linienflugdiensten aufgrund gemeinwirtschaftlicher 
Verpflichtungen

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 210/09)

Mitgliedstaat Finnland

Flugstrecke Mariehamn (MHQ) — Stockholm Arlanda (ARN)

Laufzeit des Vertrags 1.3.2020-29.2.2024

Frist für die Einreichung von Zulassungsanträ
gen bzw. für die Angebotsabgabe

15.9.2019

https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx

Anschrift, bei der der Text der Ausschreibung 
und andere einschlägige Informationen und/
oder Unterlagen im Zusammenhang mit der 
öffentlichen Ausschreibung und den gemein
wirtschaftlichen Verpflichtungen unentgeltlich 
angefordert werden können

Weitere Informationen unter:

ÅLANDS LANDSKAPSREGERING

Anschrift:

P.O.B. 1060
AX-22111 MARIEHAMN
Åland, FINNLAND

Tel. +358 1825000

E-Mail: registrator@regeringen.ax

Website:

https://www.e-avrop.com/portaler/Alandsportalen/Default.aspx
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V

(Bekanntmachungen)

VERFAHREN BEZÜGLICH DER DURCHFÜHRUNG DER 
WETTBEWERBSPOLITIK

EUROPÄISCHE KOMMISSION

Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache M.9406 — Lone Star — Stark Group/Saint-Gobain BDD)

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 210/10)

1. Am 14. Juni 2019 ist die Anmeldung eines Zusammenschlusses nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates (1) bei der Kommission eingegangen.

Diese Anmeldung betrifft folgende Unternehmen:

— Lone Star (USA),

— Stark Group Holding Germany GmbH (Deutschland) („Stark“), kontrolliert von Lone Star,

— Saint-Gobain Building Distribution Deutschland GmbH (im Folgenden „SGBDD“), Teil des Unternehmens Compagnie 
de Saint-Gobain S.A. (Frankreich).

Lone Star übernimmt über seine Tochtergesellschaft Stark im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b der Fusionskon
trollverordnung indirekt die Kontrolle über die Gesamtheit von SGBDD.

Der Zusammenschluss erfolgt durch Erwerb von Anteilen.

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Lone Star ist eine Private-Equity-Gesellschaft, die in Immobilien, Beteiligungen, Kredite und andere finanzielle Vermö
genswerte investiert.

— Stark ist ein Einzelhändler und Vertreiber von Baustoffen.

— SGBDD ist ein deutschlandweit führender Baufachhändler, der in Deutschland ein Netz von physischen Einzelhan
delsgeschäften betreibt und in erster Linie Waren Dritter an KMU und größere Bauunternehmen sowie zu einem 
kleineren Teil an private Verbraucher und Baumärkte verkauft.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter die Fusions
kontrollverordnung fallen könnte. Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie sich vor.

4. Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dieser Veröffentlichung eingehen. Dabei ist 
stets folgendes Aktenzeichen anzugeben:

M.9406 — Lone Star — Stark Group/Saint-Gobain BDD

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1 („Fusionskontrollverordnung“).
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Die Stellungnahmen können der Kommission per E-Mail, Fax oder Post übermittelt werden, wobei folgende Kontaktan
gaben zu verwenden sind:

E-Mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postanschrift:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
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Vorherige Anmeldung eines Zusammenschlusses

(Sache M.9227 — Rockwell/Schlumberger/JV)

Für das vereinfachte Verfahren infrage kommender Fall

(Text von Bedeutung für den EWR)

(2019/C 210/11)

1. Am 17. Juni 2019 ist die Anmeldung eines Zusammenschlusses nach Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 
des Rates (1) bei der Kommission eingegangen. Danach ist Folgendes beabsichtigt: Rockwell Automation, Inc. („Rockwell“, 
USA) und Schlumberger Limited („Schlumberger“, USA) übernehmen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe b und 
Absatz 4 der Fusionskontrollverordnung durch Erwerb von Anteilen und Einbringung von Unternehmensteilen und 
zugehörigem Personal die gemeinsame Kontrolle über ein neu gegründetes Gemeinschaftsunternehmen („JV“).

2. Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig:

— Rockwell bietet weltweit industrielle Automatisierungs- und Steuerungslösungen an.

— Schlumberger ist ein weltweit tätiger Anbieter von Lösungen in den Bereichen Technologie, integriertes Projektma
nagement und IT für Kunden in der Öl- und Gasindustrie.

— Das Gemeinschaftsunternehmen wird weltweit vollständig integrierte, digitale Automatisierungs- und Steuerungslö
sungen für Kunden in der Öl- und Gasindustrie anbieten.

3. Die Kommission hat nach vorläufiger Prüfung festgestellt, dass das angemeldete Rechtsgeschäft unter die Fusions
kontrollverordnung fallen könnte. Die endgültige Entscheidung zu diesem Punkt behält sie sich vor.

Dieser Fall kommt für das vereinfachte Verfahren im Sinne der Bekanntmachung der Kommission über ein vereinfachtes 
Verfahren für bestimmte Zusammenschlüsse gemäß der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des Rates (2) infrage.

4. Alle betroffenen Dritten können bei der Kommission zu diesem Vorhaben Stellung nehmen.

Die Stellungnahmen müssen bei der Kommission spätestens 10 Tage nach dieser Veröffentlichung eingehen. Dabei ist 
stets folgendes Aktenzeichen anzugeben:

M.9227 — Rockwell/Schlumberger/JV

Die Stellungnahmen können der Kommission per E-Mail, Fax oder Post übermittelt werden, wobei folgende Kontaktan
gaben zu verwenden sind:

E-Mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Postanschrift:

Europäische Kommission
Generaldirektion Wettbewerb
Registratur Fusionskontrolle
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

(1) ABl. L 24 vom 29.1.2004, S. 1 („Fusionskontrollverordnung“).
(2) ABl. C 366 vom 14.12.2013, S. 5.
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